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Tarifverhandlungen haben nach Corona- 

Einschränkungen wieder begonnen 

 
 

 

In den Verhandlungen am 20./21.9.2022 in Berlin 

standen mehrere Punkte auf der Tagesordnung, die 

in den letzten Monaten aufgelaufen sind. Haupt-

grund des Termins war jedoch, endlich die längst 

geplanten Verhandlungen zur Anlage 5 zu struktu-

rieren und zu planen. Erstmals konnte mit der Vor-

ständin Frau Dr. Ute Wiedemann als DAK-Verhand-

lungsführerin in Präsenz verhandelt werden.  

 

 

Auslegung des Tarifvertrages zur Übernahme 

der Fahrtkosten zur Berufsschule für die KiG-

Azubis 

Klar geregelt ist, dass die „zusätzlichen Fahrtkos-

ten“ Bundesbahn 2. Klasse von der DAK-G über-

nommen werden müssen. Da das Wort „zusätzlich“ 

den Bezug zum Weg zur Dienststelle herstellt, wer-

den für die Abrechnung Vergleichsberechnungen 

gefordert.  

Hierzu konnte ein Verfahren verabredet werden, 

wie diese zu berechnen sind. Bis Ende September 

wird es eine neue Anweisung dazu geben, die mit 

Beispielen unterlegt sein wird. Damit soll es gelin-

gen, die Benachteiligung für  Azubis aufzuheben.  

 

Wichtig: ver.di konnte erreichen, dass es bei ggf. 

unrichtigen Berechnungen bis 30.9.2022 keine 

Rückrechnungen gibt! Ziel war und ist es, einen 

Gleichklang zwischen den Azubis SoFa und KiG her-

zustellen. Gelingt das durch diese Abrechnungsme-  

                                                                                                           

 

  thode nicht, dann muss das Thema in den Tarifver- 

  handlungen weiter geklärt werden. 

 

Entgeltumwandlung und Zahlung der einge-

sparten 15% SV-Beiträge 

Seit Januar 2022 besteht die gesetzliche Verpflich-

tung, dass die Arbeitgeberin die 15% des umgewan-

delten Entgelts als Arbeitgeberzuschuss weiterzulei-

ten hat, sofern sie durch die Entgeltumwandlung     

Sozialversicherungsbeiträge einspart. Nachdem die 

DAK-G hierzu nicht von selbst gehandelt hat, haben 

wir die Beschäftigten mit einem Info darüber infor-

miert und die Betroffenen aufgefordert, die Geltend-

machung der Beträge bei der Personalabteilung ein-

zureichen. Der Versuch, dieses Thema in der aktuellen 

Tarifverhandlung abschließend zu klären, ist leider 

noch nicht gelungen. Wir erwarten selbstverständlich 

die Umsetzung des Gesetzes und weisen erneut auf 

die Notwendigkeit der Geltendmachung hin.   

 

Anpassung der Zurechnungszeiten bei Erwerbs-

minderung im Tarifvertrag 

Die Deutsche Rentenversicherung hat auf gesetz-

licher Grundlage die Zurechnungszeiten im Falle 

der Erwerbsminderung/-unfähigkeit an die Ren-

tenalterstabelle angepasst. Die alte Festlegung auf 

das 60. Lebensjahr im Tarifvertrag benachteiligt 

damit betroffene Beschäftigte mit Erwerbsminde-

rung. Da dies ein nicht unerheblicher Kostenfaktor 

sei, hat die Arbeitgeberin eine Klärung und Rück-

meldung bis Mitte November zugesagt. Für ver.di 

 



 

 

ist die Übernahme der Alterstabelle als sozialpoliti-

sche Verbesserung des Gesetzes auch im Tarifver-

trag selbstverständlich. Daher haben wir die Anpas-

sung des Tarifvertrags in diesem Punkt gefordert.  

 

Anlage 5 – Eingruppierung 

Seit langem steht das Thema einer Entgeltordnung 

und damit Klärung der Eingruppierungen auf der 

Tagesordnung. Dabei geht es für beide Seiten nicht 

um eine weitere Reparatur im bestehenden System 

bei immer mehr Verwerfungen. Deshalb geht es im 

ersten Schritt um eine Zielbestimmung der Entgelt-

ordnung, die gleichzeitig klar und gut strukturiert 

alle Anforderungen inkl. neuer Tätigkeitsbilder und 

Bezeichnungen erfüllt. Diese Verhandlungen wer-

den nicht kurzfristig abgeschlossen werden können. 

Am 16. November wird die Diskussion über die 

grundlegende Struktur fortgesetzt. Selbstverständ-

lich informieren wir dazu weiter.  

 

 

Drittes Entlastungspaket und 3.000 Euro  

Zu Beginn des Jahres haben wir einen guten Tarif-

abschluss erreicht. Dieses Ergebnis konnte jedoch 

die anschließenden extremen Inflations- und Ener-

giepreissprünge nicht berücksichtigen.  

 

Die Bundesregierung hat im Dritten Entlastungspa-

ket die Möglichkeit von 3.000 Euro steuer- und so-

zialversicherungsfrei im Rahmen von Tarifverhand-

lungen beschrieben. Wir befinden uns nicht in Tarif-

verhandlungen zum Entgelt, sind also in der Frie-

denspflicht.  

 

Ungeachtet dieser Ausgangslage haben wir die 

Frage der Zahlung eines zusätzlichen Einmalbetra-

ges eingebracht. Die Arbeitgeberin verwies in dem 

Zusammenhang auf die möglichen Auswirkungen 

des GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetzes. Wir 

werden im nächsten Verhandlungstermin am 

16.11.2022 die Forderung erneut einbringen. 

   

 

 

 

In eigener Sache: 

Nach vielen Jahren wechselt die ver.di-Tarifverhand-

lungsführung in der DAK-G. Gabriele Gröschl-Bahr 

hat das Berufsleben beendet und übergibt den Tarif-

Staffelstab an Sylvi Krisch, der Leiterin der Tarifkoor-

dination / des Tarifsekretariates weitere Dienstleistun-

gen des Fachbereichs B in ver.di.  

 

                  

„Ich freue mich über 10  

Jahre gute Tarifarbeit in 

der DAK-G und bedanke 

mich bei allen, die dabei so 

aktiv mitgewirkt haben. 

Jetzt ist es Zeit zu gehen  

und ich bin sehr froh, die Verhandlungsführung an eine so 

erfahrene Tariffrau zu übergeben. Ich wünsche allen viel 

Erfolg und immer größtmögliche Durchsetzungskraft mit 

vielen ver.di-Mitgliedern.“  

 

 

„Die Tarifarbeit ist eines 

der zentralen Handlungs-

felder von ver.di und seit                          

über 15 Jahren Schwer-

punkt in meiner täglichen 

Arbeit, davon 10 Jahre im 

Bereich der Gesetzlichen 

Krankenkassen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit 

und die kommenden Tarifrunden – und darauf, gemein-

sam mit gewerkschaftlicher Stärke durch eine größtmögli-

che Durchsetzungsfähigkeit jede Herausforderung erfolg-

reich zu meistern.“       

           
 

 

 

 

 

 


